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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.01.1982

Norm

ABGB §879 BIIi

ABGB §986 A

Rechtssatz

Wird im Fall der Kreditierung des Kaufpreises eine unter dem allgemeinen gesetzlichen Zins5uß gelegene Verzinsung

vereinbart, liegt hierin keine Wertsicherungsvereinbarung. Die Vereinbarung einer Wertsicherung neben einer

angemessenen Verzinsung zur Abgeltung der Kreditierung hat eine anerkennenswerte selbständige wirtschaftliche

Funktion und stellt keine versteckte und aus diesem Grund etwa sittenwidrige Doppelabgeltung ein und derselben

Leistung dar.
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